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Fragebogen 

Genehmigung des Abkommens zwischen dem Schweizerischen 
Bundesrat und dem Ministerkabinett der Ukraine über die 
Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine 

Vernehmlassung vom 12. September 2025 bis zum 12. November 2025 

 

Absender 

Name und Adresse des Kantons oder der Organisation: 

Kanton Solothurn, Regierungsrat, Rathaus, Barfüssergasse 24, 4509 Solothurn 

Kontaktperson für Rückfragen (Name, E-Mail, Telefon): 

Mila Trombitas, Fachstelle Standortförderung und Aussenbeziehungen, mila.trombitas@vd.so.ch, 

Tel. 032 627 95 62 

 

Genehmigung des Abkommens zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem 
Ministerkabinett der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der 
Ukraine 

1. Stimmen Sie der Genehmigung des Abkommens zwischen dem Schweizerischen 
Bundesrat und dem Ministerkabinett der Ukraine über die Zusammenarbeit im 
Wiederaufbauprozess der Ukraine zu?  

☒ Ja  ☐ Nein 

Kommentare: 

Der Regierungsrat des Kantons Solothurn stimmt dem vorliegenden Abkommen mit der 

Ukraine zu. Es schafft die rechtliche Grundlage für den systematischen Einbezug der 

Privatwirtschaft in den Wiederaufbau der Ukraine. Von den 1.5 Milliarden Franken aus 

Bundesmitteln (IZA) sind 500 Millionen Franken für den Erwerb von Gütern und 

Dienstleistungen aus der Schweizer Privatwirtschaft reserviert. Das Abkommen ist bis 

31. Dezember 2036 gültig.  

2. Wenn Sie der Genehmigung zustimmen, was sind die Hauptgründe dafür?  

Das Abkommen unterstützt die Ukraine in einem allfälligen Wiederaufbau. Der Einbezug 
der Privatwirtschaft bei der Lieferung von Gütern und Dienstleistungen ist folgerichtig. Im 
Vordergrund stehen Energie, Transport, Mobilität, Maschinenindustrie, Bauwesen, Wasser 
und Katastrophenschutz.  

Die Ukraine kann Güter und Dienstleistungen nach eigenem Ermessen mittels nicht-
rückzahlbarer Finanzhilfen beschaffen. Das Abkommen regelt die Pflichten beider Parteien, 
es legt das Ausschreibungsverfahren fest und definiert rechtliche Standards, welche nach 
Auftragsvergabe einzuhalten sind. Die Schweiz stellt ein adäquates Leistungsmonitoring 
sicher.  
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Das vorliegende Abkommen erleichtert den exportorientierten Solothurner KMU, sich am 
Wiederaufbau der Ukraine zu beteiligen.  

3. Wenn Sie dagegen sind, was sind die Hauptgründe dagegen?  

-- 

4. Weitere Anmerkungen: - 

 


